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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1993

Norm

UWG §9a Abs2 Z8

Rechtssatz

Die Attraktivität des Spieles bestimmt sich vor allem danach, wie groß die Gewinnchance ist, die mit der Teilnahme

gewahrt wird; das ist aber der Gesamtwert der an allen Spieltagen ausgespielten Gewinne.

Entscheidungstexte

4 Ob 44/93

Entscheidungstext OGH 18.05.1993 4 Ob 44/93

Veröff: SZ 66/66

3 Ob 59/94

Entscheidungstext OGH 25.01.1995 3 Ob 59/94
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